
10. Satzung zur Andorungder cebüh. 11. Satzung zur Anderung der cebüh.
rensatzung zur Abfallentsorgungssatzung lrensatzung zur Abfallentsorgungssatzung
der Gemeinde Leopoldshöhe lder Gemeinde LeoDoldshöh;
vom 21, Mä,rz 1997 in der Fassung vom ,13. vom 21. März 1992 in der Fassung vom ig.
Dezember 2007 Dezember 2O0B

Aufgfund der gg 7 und 41 der Gemein-] Aufgrund der SS 7 und 41 der cemein_
deordnung für das Land Nordrhein. ] deordnung für das Land Nordrhein_
Westfalen in der Fassung der Bekannf] Westfalen in der Fassuno der Bekannf
m_a-chung vom 14.07.1994 (GV.NW S,] machung vom 1|4.07.19d4 (GV.NW S.
666)jn der zur Zeit geltenden Fassung,i 666) in der zur Zeit gettende; Fassung,
99" S q d9g Landesabfallgesetzes vom I des S 5 des Landes;bfa gesetzes vom
2'1. Juni 19BB (GV.NW. S. 250), in derl 2j. Juni 1988 (GV.NW. S. 250), in der
zur_ Zeit geltenden Fassung, des Kreis- | zur Zeit geltenden Fassung, des Kreis_
lauf-wirtschafts- und Ablallgesetzes I laLrlwirtsahatts- und Altallgesetzes
(5rlvj{Abfc) vom 27. September 19941 (Krw-/Abfc) vom 27. Septembef i994
(BGBI. l, S. 2705 ff), und der SS 2 und 6 | (BGB|. I, S. 27Os ff), und der SS 2 und 6
des Kommunalabgabengesetzes für dasl des Kommunatabgabengesetzes für das
Land Nordf hein-Westfalen vom 21. Ok-i Land Nordrhein-Westfal;n vom 21. Ok-
tober 1969 (GV.NW. S. 712/SGV NW. I tober 1969 (GV.NW. S. 712/SGV NW.
610), in der zur Zeit geltenden Fassung, | 6.j0), in der zur Zeit gettenden Fassung,
hat der Rat der Gemeinde Leopoldshöhe I hat der Rat der Gemeinde Leopotdshöhe
in seiner Sitzung am ---l in seiner Sitzung am _ _beschlossen, die Gebührensalzung zurl beschlossen, die Gebüfrrensatzung zur
Abfallentsorgungssalzung vom 21. Mäzl Abfa entsorgungssatzung vom 21. Mätz
1991^([f.B! Lippe vom '10. Aprit 1997 (S.I i997 (Kr.Bt.Lipae vom t-0. April 1997 (s.
2651266) , in det z.Z. geltenden Fassung, | 2651266) , in der z.Z. geltenden Fassung,
wie folgt zu änoern: I wie folgl zu ändern:

S 5Abs.2 und 3 erhalten folgende Fassung: S5Abs.2 und 3 erhatten folgende Fassung:

S 5 Gebührenmaßstab und Gebühren"
satz

(2) Die Bemessungsgrundlage für die
Gebühr ist

a) die Anzafll der für das ange-
schlossene Grundstück bereitge-
stellten Abfallgefäße (crundge-
bühr )und

b) das Gesamtgewicht des Abfalls
im Erhebungszeitmum (Ge-
wichtsgebühr), wobei nicht im
Eichbereich l iegende Werte auch
nicht berechnet werden.

S 5 Gebührenmaßstab und cebühren.
salz

(3) Die Bemessungsgrundlage für die
Gebühr ist

a) die Anzahl der tür das ange.
schlossene Grundstück befeitge-
stellten Abfallgefäße (crundge-
bühr) und

b) das Gesamtgewicht des Abfalls
im Erhebungszeitraum (Ge-
wichtsgebühr), wobei nicht im
Eichbereich l iegende Werte auch
nicht berechnet werden.



Zur Ermittlung des Jahresgewichts
wjrd die Abfallmenge aus den
Restabfallgefäßen und den Bioab-
fallgefäßen bei jeder EntleerLng im
Erhebungszeitraum gewogen. lst
technisch bedingt infolge höhefer
Gewalt eine Verwiegung nicht möE-
lich, so wird das Durchschnittsge-
wicht der letzlen drei Wiegeergeb-
nisse zugrunde gelegt.

(3) Die cebühr beträgt

a) füf einen B0 l, 120 | oder 240 I
Bio- und Restabfallbehälter je

61,00 € / Jahr

AJI Antrag kann die RestsLoffton-
ne auf 14-tägi9e Abiuh. ,rmge-
stellt werden.
Die crundgebühr beträgt zusätz-
l i ch  13 .69€/Jahr

Wird ein Gebührenpflichtiger vorn
Anschluss- und Benutzungs-
zwan9 der grünen Komposttonne
befreit, beträgt die crundgebühr
bei 4-wöchentlicher Abfuhr der
grauen ReststofFtonne

42,50 € / Jahr

b) Gewichtsgebühr füf Bioabiatl
0 .19  €  /  kq

Gewichtsgebühr für Restabfall
0.25 € / kq

c) Grundgebühr iür 1.'100 | Conta-
ner

bei wöchentrich ernmat'ger Enl-
leerung

781.00 € / Jahr

bei 1 4-tägiger Entleerung
426.00 € / Jahr

bei 4-wöchentlicher En eerung
248.00 € / Jahr

d) für einen Abfallsack
7 .50 € I

Zur Ermittlung des Jahresgewichts
wird die Abfallmenge aus den
Restabfallgefäßen und den Bioab-
fallgefäßen bei jeder Entleerung im
Erhebungszeitraum gewogen. lst
technisch bedingt infolge höherer
Gewalt eine Veruiegung n chl mög-
lich, so wird das Durchschnittsge-
wicht der letzlen drei Wiegeergeb-
nisse zugrunde gelegt.

(3) Die Gebühr beträgt

b) für einen B0 l, 120 | odet 240 |
Bio- und Restabfallbehälter je

61 ,00  €  /  Jahr

Auf Antrag kann dre Restsloffton-
ne auf 14-tägrge Abfuhr umge-
stellt werden,
Die Grundgebühr beträgt zusätz-
l i ch  13 .69€/Jahr

Wird ein Gebührenpflichtiger vom
Anschluss- und Benutzungs-
zwang der grünen Komposttonne
befreit, beträgt die crundgebühr
bei 4-wöchentlicher Abfuhr der
grauen Reststofftonne

42.50 € / Jahr

b) Gewichtsgebühr für Bioabfall
0 .19  €  /  kq

Gewichtsgebühr für Restabfall
0.24 € | kq

c) G.undgebühr tür 1.100 | Contai-
ner

bei wöchentlich ernmaliger Ent-
leerung

786,00 € / Jahr

bei 14tägigef Entleerung
428,00 € / Jahr

bei 4-wöchentlicher Entleerung
248.00 € / Jahr

d) für einen Abfallsack
7,50 € / Sack.



Die Erstausstattung der anschlusspflichti- Die Erstausstattung der anschlusspflichti-
gen Grundstücke mit Abfallbehältern bei qen crundstücke mit Abfallbehättern bei
Inkrafttreten der Satzung und beim erst- Inkrafttreten der Satzung und beim erst-
maligen Entstehen der Anschlusspflicht maligen Entstehen der Anschlusspfticht
wird kostenlos vorgenommen. Für die wird kostenlos vofgenommen. Für die
Ausstattung eines Normbehälters mit ei- Ausstaltunq eines Normbehälterc mit e!
nem Schloss wird eine jährliche lvlietge- nem Schloss wird eine jährliche Mietge-
bühr von a3q!!gg[!99q erhoben. bühr von f30g!q9[!9gg erhoben.

Für alle Anderungen in der Ausstattung Für alle Anderungen in der Ausstattung
(2.8. Veränderung der Anzahl und der (2.8. Veränderung der Anzaht und der
Größe der Biolonnen, Restmüllbehälter Größe der Biotonnen, Restmüllbehälter
oder Papierbehälter) wird eine Ande- oder Papierbehälter) wird eine Ande-
rungsgebühr je verändertem Gefäß erho- rungsgebühf je verändertem Gefäß erho-
ben. Die Anderungsgebühr je Tauschter- ben. Die Anderungsgebühr je Tauschter-
min staffelt sich wie folgt: min staffelt sich wie folgt:

Für das erste cefäß Für das ersle cefäß
mit Verwiegung | 12,92 € mit Verwiegung : 12,92 €

Für jedes weitere cefäß Für iedes weitere cefäß
mit Verwiegungt 8,79 € mit Verwiegungi 8,79 €

Für das erste cefäß Für das eßte Gefäß
ohne Verwiegung (Papier) : 9,66 € ohne Verwiegung (Papier) : 9,66 €

Für jedes weitere Gefäß I Für iedes wejtere cefäß
ohne Verwiegung (Papier)r 5,53 € I ohne Verwiegung (Papier): 5,S3 €

 .  .

Diese Satzung tritt am 01.01.2008 in Kraft. Diese Satzung tritt am 0j.01.2009 in Kraft.


